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Sachverhalt 
 
Seit Anfang Oktober 2023 wird der Teich im Abtnaundorfer Park sowie das dazugehörige 
Grabensystem saniert. Siehe Beschlussvorlage Nr. VII-DS-02671 - 
Bau- und Finanzierungsbeschluss "Grundhafte Instandsetzung des Parkteichs Abtnaundorf 
und des angeschlossenen Grabensystems". 
Hierzu gehört neben der Sanierung der Bauwerke (Brücken, Durchlässe), eine Entfernung 
von Wildwuchs an den Uferbereichen des Teiches und des Grabensystems, vor allen eine 
Reinigung der Gewässer, deren Entschlammung und der Wiederaufbau der Uferkanten. 
 
Der Beginn der notwendigen Sanierungsarbeiten hat uns, die Anwohner von Abtnaundorf 
und die Besucher des Abtnaundorfer Parks sehr gefreut. Vorallen weil unser Verein seit über 
10 Jahren dafür gekämpft hat. 
 
Die Parthe dient dem Abtnaundorfer Teich als Frischwasserzufluß, nimmt aber auch 
überschüssiges Wasser aus dem Teich und dem Park selbst auf. Hierzu besteht das 
Grabensystem von und zur Parthe. Leider ist die Parthe ebenfalls in den letzten 30 Jahren 
(fast) nie gereinigt worden. Weshalb das Flussbett verlandet, Uferbereiche zugewachsen 
oder auch wegbrechen und sich die Parthe als solche in einem extrem schlechten Zustand 
zeigt. Siehe Fotos als Beispiel für einige wenige Bereiche. Die Parthe sowie die 
angrenzenden Bereiche des Abtnaundorfer Parks dienen dem Hochwasserschutz wie aus 
entsprechenden Plänen erkennbar ist. Jedoch kann nur ein gut gepflegtes Flussbett 
entsprechende Wassermengen aufnehmen und weitertransportieren. 
Hierzu ist zu sagen, dass das Flussbett der Parthe vor ca. 80 Jahren wegen der Ansiedlung 
von Wohnhäusern und Industrie (u.a. Wollkämmerei) zwischen Thekla und Schönefeld 
begradigt und ein neues Flussbett angelegt wurde. 
 
Hochwasserschutz, der Schutz der Natur (Landschaftsschutzgebiet / 
FFH-Gebiet) und ein ordnungsgemäßer Erhalt von Fließgewässern (Parthe) sowie davon 
abführende künstliche Gewässer (Teichgraben Abtnaundorf) funktioniert nur im Ganzen, 
wenn alle Bestandteile entsprechend Erhalten und Gepflegt werden - einschl. notwendiger 
regelmäßiger Pflege, Reinigungen und notwendiger Sanierungen. 
 
Deshalb meine Anfragen: 
 
1. Wer ist konkret für die Parthe als solches mit dem Flussbett, aber auch die Uferbereiche 
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(bis wohin bzw. ab wo) und die dazugehörigen Pflege- und 
Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten im Bereich Mockau, Abtnaundorf und Schönefeld 
zuständig? Ich bitte um eine konkrete Angabe einer Andresse und entsprechender 
Ansprechpartner zwecks Kontaktaufnahme. 
 
2. Sollte dies nicht die Stadt Leipzig selbst sein, inwieweit kann / soll / muss die Stadt Leipzig 
entsprechend auf den / die Verantwortlichen darauf einwirken, entsprechende Pflege- und 
Erhaltungsarbeiten (regelmäßig) und ggf. notwendige Sanierungsarbeiten durchzuführen? 
Insbesondere um das - für sehr viel Geld - neu sanierte Grabensystem im Abtnaundorfer 
Park und den Abtnaundorfer Teich so zu schützen, dass dadurch nicht die gleichen 
Probleme auftreten wie in den letzten 30 Jahren. (notwendiger Wasseraustausch des 
Teiches mit der Parthe als Beispiel) 
 
3. Wenn die Stadt Leipzig selbst dafür verantwortlich ist - Sieht das Amt für Stadtgrün und 
Gewässer eine Grundreinigung der Parthe (Entfernung überschüssiger Anhäufungen im 
Flussbett, Entfernung von Wildwuchs, Sanierung der Uferbereiche) demnächst vor sowie 
zukünftig eine regelmäßige Reinigung (z.B. aller 5 Jahre) der Parthe im Rahmen des 
Hochwasserschutzes der Stadt Leipzig vor? Wenn Nein, warum nicht und wenn Ja, in 
welcher Größenordnung und Regelmäßigkeit? 
 
Anlage/n 
1 Anlage Fotos (öffentlich) 

 

 


